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Auf- und 

Abspaltung 

Aufspaltung 

1 Spaltung von Kapitalgesellschaften 

Die Auf- und Abspaltung von Kapitalgesellschaften ist in den §§ 15 und 16 UmwStG nor-

miert. § 15 UmwStG (Spaltung auf eine Kapitalgesellschaft) verweist auf die §§ 11-13 

UmwStG. § 16 UmwStG (Spaltung auf eine Personengesellschaft) verweist auf die 

§§ 3-8 und 15 UmwStG. Auf- und Abspaltungen können auch parallel auf eine oder mehrere 

Kapital- und Personengesellschaften erfolgen. Aus diesem Grund gelten die Bestimmungen 

über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften auch für die Spaltung von Kapitalgesell-

schaften.  

Bei der Aufspaltung geht das gesamte Vermögen der übertragenden Kapitalgesell-

schaft auf zwei oder mehr bestehende oder neu gegründete Kapital- bzw. Perso-

nengesellschaften über. Der übertragende Rechtsträger erlischt.  
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Aufspaltung zur Neugründung 

Aufspaltung auf bestehenden Rechtsträger 
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Abspaltung 

Beispiel: Gesellschafter der M-GmbH sind A und B mit je 50 %. Das Vermögen der M-

GmbH hat einen gemeinen Wert von 1 Mio. €. Im Rahmen einer Aufspaltung wird Vermögen 

i.H.v. 500.000 € auf die neu gegründete T-GmbH und Vermögen i.H.v. 500.000 € auf die 

neu gegründete S-OHG übertragen. Die M-GmbH erlischt mit Eintragung der Spaltung im 

Handelsregister.  

A und B erhalten jeweils 50 % Anteile an der T-GmbH und der S-OHG. 

Bei der Abspaltung1 geht ein Teil des Vermögens der übertragenden Kapitalgesell-

schaft auf die übernehmende Kapital- bzw. Personengesellschaft über. Der über-

tragende Rechtsträger besteht fort. Der übernehmende Rechtsträger kann durch die Ab-

spaltung neu gegründet werden (Spaltung zur Neugründung) oder als solcher bereits 

existent sein (Spaltung zur Aufnahme), wobei die Gesellschafter der übertragenden Ka-

pitalgesellschaft (ganz oder teilweise) Anteile an dem übernehmenden Rechtsträger erhal-

ten (§ 123 Abs. 2 UmwG).2 Dabei kann es auch zu einer Trennung der Gesellschafter-

stämme kommen.  

 

  

 

1  BMF-Schreiben v. 11.11.2011, Rz. 01.15 UmwSt-Erl. 
2  In den nachfolgenden Abbildungen werden ausschließlich Spaltungen auf Kapitalgesellschaften dargestellt. 
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Abspaltung auf bestehenden Rechtsträger 

Abspaltung zur Neugründung 
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Ausgliederung 

Beispiel: Gesellschafter der P-GmbH sind C (mit 75 %) und D (mit 25 %). Das Vermögen 

der P-GmbH hat einen gemeinen Wert von 1,2 Mio. €. Im Rahmen einer Abspaltung wird 

Vermögen im Wert von 300.000 € auf die neu gegründete O-GmbH übertragen. Die P-

GmbH bleibt mit einem Vermögen von 900.000 € bestehen.  

Lösung: Alternative: C erhält 75 % und D 25 % an der O-GmbH. C und D bleiben auch an 

der P-GmbH im Verhältnis von 75 % (für C) und 25 % (für D) beteiligt.  

Alternative: D erhält 100 % der Anteile an der O-GmbH und verliert alle Anteile 

an der P-GmbH. Nach der Abspaltung sind C mit 100 % an der P-GmbH und D mit 

100 % an der O-GmbH beteiligt (sog. „Trennung von Gesellschafterstämmen“). 

 

Neben der Auf- und Abspaltung gibt es noch eine weitere Form der Spaltung, die Ausglie-

derung gem. § 123 Abs. 3 UmwG. Diese ist nicht in den §§ 3-9 UmwStG geregelt, sondern 

als sog. Einbringungsvorgang stets nach den §§ 20 oder 24 UmwStG zu beurteilen 

(vgl. § 1 Abs. 1 S. 2 UmwStG).3 

Eine Ausgliederung liegt vor, wenn die Kapitalgesellschaft einen Betrieb oder Teilbetrieb auf 

einen anderen Rechtsträger gegen Gewährung neuer Gesellschaftsrechte an diesem über-

trägt. Die übertragende Kapitalgesellschaft erhält als Gegenleistung eine Gesellschafter-

stellung an der aufnehmenden Gesellschaft. Es entsteht eine Mutter-Tochter-Struktur. 

Steuerlich wird die Ausgliederung einer Tochter-Kapitalgesellschaft als ein Fall des § 20 

UmwStG und die Ausgliederung einer Tochter-Personengesellschaft als ein Fall des § 24 

UmwStG behandelt.4 

Die übertragende Kapitalgesellschaft bleibt bestehen und ist nach der Ausgliederung am 

übernehmenden Rechtsträger beteiligt (nicht die Anteilseigner der Übertragenden). 

 

  

 

3  BMF-Schreiben v. 11.11.2011, Rz. 01.43 UmwSt-Erl. 
4  BMF-Schreiben v. 11.11.2011, Rz. 01.44 und Rz. 01.47 UmwSt-Erl. 
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